
Preise gültig ab ab: 01. Januar 2023

Preisblatt Wasser für die Versorgung mit Wasser 
aus dem Netz der Stadtwerke Steinfurt GmbH 

Wasser

Arbeitspreis in Euro / m³

1,50 1,61

Die Schmutzwassergebühr
Die Schmutzwassergebühr ist eine kommunale Abgabe, die von uns im Auftrag der Stadt Steinfurt eingezogen und an diese abgeführt wird. Nähere 
Informationen zur Schmutzwassergebühr wie die aktuelle Entwässerungssatzung und die Beitrags- und Gebührensatzung finden Sie auf der Internetseite 
der Stadt Steinfurt: www.steinfurt.de
Aktueller Gebührentarif: 3,30 €/m³ (brutto) (gültig ab 01.01.2025)

Grundpreis in Euro / Jahr

1. Standrohre
Die Abgabe von Standrohren erfolgt zu besonderen Mietbedingungen.
Für Standrohre wird ein Grundpreis von netto 1,00 € bzw. 1,07 € brutto pro Tag erhoben.
Für die vom Standrohrzähler gemessene Wassermenge beträgt der Arbeitspreis netto 1,50 €/m³ bzw. brutto 1,61 €/m³.

2. Sonderverträge
Werden bei Kunden Sonderverträge für die Reserve- oder Zusatzwasserversorgung abgeschlossen, so werden neben den allgemeinen Tarifpreisen nach 1.1 
und 1.2 monatliche Bereitstellungspreise von netto 14,80 € bzw. brutto 15,84 € je m³ Wasserzählernennleistung erhoben.

3. Umsatzsteuer
Zu den in diesen Bedingungen genannten Brutto-Entgelten ist die Umsatzsteuer nach den gesetzlichen Bestimmungen mit dem jeweiligen Steuersatz berechnet. 
Dieser Steuersatz beträgt zurzeit 7% {Stand 01.Januar 2007).
Die Bruttopreise sind auf zwei Dezimalstellen gerundet und erscheinen in dieser Form nicht auf der Rechnung..

Stadtwerke Steinfurt GmbH 
Wiemelfeldstraße 48 
48565 Steinfurt

Telefon +49 (0) 2552 707-0
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info@swst.de | www.swst.de

Größe des Wasserzählers netto bruttobruttonetto

Qn 2,5

Qn 6

Qn 10

Qn 15

Qn 40 / Qn 60

Qn 150

5 m³/h

10 m³/h

20 m³/h

Nennleistung bis zu

50 m³/h

100 m³/h

150 m³/h

163,40

169,60

249,00

550,00

703,00

856,00

174,84

181,47

266,43

588,50

752,21

915,92

Die Stadtwerke Steinfurt GmbH stellt nach der "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)" und den 
"Ergänzenden Bedingungen" zu dieser Verordnung aus ihrem Versorgungsnetz Wasser zu oben genannten Tarifpreisen zur Verfügung.

Der Grundpreis richtet sich nach der Größe des eingebauten Wasserzählers.




